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Denkmalbegründung 
04.02.1999



„ 
Baudenkmale sind entweder einzelne bauliche Anlagen oder 
auch Gruppen baulicher Anlagen, an deren Erhaltung wegen 
ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder 
städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht.“



„ 
Entscheidend für die hohe baukünstlerische und städtebauliche 
Qualität der Siedlung ist außer der Verwendnung gleicher 
Materialien der gestalterische Ansatz, alle baulichen Anlagen als 
integrale Elemente eines auf Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
ausgerichteten Gestaltungkonzeptes zu begreifen (…)
Im Ergebnis ist ein herausragendes Beispiel für einen 
anspruchsvollen, modern gestalteten Wohnungs- und 
Siedlungsbau entstanden, der der Lage am Rande einer 
Großstadt angemessen ist und über die Bauzeit hinaus 
beispielgebend ist. „



„ 
Die Siedlung besitzt daher als ganzes geschichtliche  Bedeutung 
aufgrund des baugeschichtlichen Zeugniswertes, künstlerische 
Bedeutung aufgrund ihrer erlebbaren baukünstlerischen 
Gestaltwerte und städtebauliche Bedeutung aufgrund ihrer das 
Bild des Stadtteils und seiner Straßen positiv prägenden 
Wirkung.“









Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert am 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 732)

§ 3 Begriffsbestimmungen

(2) Baudenkmale sind bauliche Anlagen, Teile baulicher Anlagen, Grünanlagen und 
Friedhofsanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht.

(3) Baudenkmal ist auch eine Gruppe baulicher Anlagen, die aus den in Absatz 2 
genannten Gründen erhaltenswert ist, unabhängig davon, ob die einzelnen baulichen 
Anlagen für sich Baudenkmale sind. Pflanzen, Frei- und Wasserflächen in der 
Umgebung eines Baudenkmals und Zubehör eines Baudenkmals gelten als Teile des 
Baudenkmals, wenn sie mit diesem eine Einheit bilden, die aus den in Absatz 2 
genannten Gründen erhaltenswert ist.



Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert am 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 732)

§ 6 Pflicht zur Erhaltung

(1) Kulturdenkmale sind instandzuhalten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, 
wenn nötig, instandzusetzen. Verpflichtet sind der Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte und der Nießbraucher; neben ihnen ist verpflichtet, wer die 
tatsächliche Gewalt über das Kulturdenkmal ausübt. Die Verpflichteten oder die von 
ihnen Beauftragten haben die erforderlichen Arbeiten fachgerecht durchzuführen.

(2) Kulturdenkmale dürfen nicht zerstört, gefährdet oder so verändert oder von ihrem
Platz entfernt werden, daß ihr Denkmalwert beeinträchtigt wird.



Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert am 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 732)

§ 10 Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer
1.ein Kulturdenkmal zerstören, verändern, instandsetzen oder wiederherstellen,
2.ein Kulturdenkmal oder einen in § 3 Abs. 3 genannten Teil eines Baudenkmals von 
seinem Standort entfernen oder mit Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen,
3. die Nutzung eines Baudenkmals ändern oder
4. in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinflussen, errichten, ändern oder beseitigen will.

(2) Instandsetzungsarbeiten bedürfen keiner Genehmigung nach Absatz 1, wenn sie sich nur auf 
Teile des Kulturdenkmals auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind



https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bürger-Service-in-der-Landeshauptstadt-
Hannover/Formulare-der-Landeshauptstadt-Hannover/Bauordnung-und-Denkmalschutz



Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert am 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 732)

§ 32 Zuschußmittel des Landes

(1) Das Land trägt, unbeschadet bestehender Verpflichtungen, zu den Kosten der Erhaltung und 
Instandsetzung von Kulturdenkmalen nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten 
Mittel bei. Zuschüsse des Landes können insbesondere mit der Auflage verbunden werden, ein 
Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder 
Hinweisschilder anzubringen.



Finanzierungsquellen der Denkmalpflege

• Förderprogramm „National wertvolle Kulturdenkmale“ des Bundes

• Förderprogramme der Länder, Kommunen

• Zuwendungen durch Vereine, Organisationen, Stiftungen

• Steuerliche Erleichterungen



Finanzierungsquellen der Denkmalpflege

Steuerliche Vergünstigungen bei

 Denkmälern, die vermietet oder zu gewerblichen Zwecken, also zur Einkunftserzielung
genutzt werden: ( § 7i EStG )

Erhöhte Abschreibung der Herstellungskosten im Jahr der Herstellung und in den 
folgenden sieben Jahren bis zu 9 % und in den folgenden vier Jahren bis zu 7 %.

 Denkmälern, die zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden: ( § 10f EStG)

Aufwendungen für die Erhaltung (und sinnvolle Nutzung) als Sonderausgabe abziehbar 
für zehn Jahre mit jeweils 9 %

 Denkmäler, die weder der Einkunftserzielung, noch zu eigenen Wohnzecken genutzt werden: 
( 10 g EStG )

s.o. 



Finanzierungsquellen der Denkmalpflege

Steuerliche Vergünstigungen bei

 Denkmälern, die vermietet oder zu gewerblichen Zwecken, also zur Einkunftserzielung
genutzt werden: ( § 7i EStG )

Erhöhte Abschreibung der Herstellungskosten im Jahr der Herstellung und in den 
folgenden sieben Jahren bis zu 9 % und in den folgenden vier Jahren bis zu 7 %.

 Denkmälern, die zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden: ( § 10f EStG)

Aufwendungen für die Erhaltung (und sinnvolle Nutzung) als Sonderausgabe abziehbar 
für zehn Jahre mit jeweils 9 %. 



Finanzierungsquellen der Denkmalpflege

Voraussetzungen einer Bescheinigung

 Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes

 Die Aufwendungen müssen nach Art und Umfang dazu erforderlich sein, das Gebäude oder 
ein Gebäudeteil als Baudenkmal zu erhalten und/oder sinnvoll zu nutzen, und nach Art und 
Umfang zur Erhaltung des schützenwertenäußeren Erscheinungsbildes erforderlich sein. 

 Vorherige Abstimmung und denkmalrechtliche Genehmigung gem. § 10 NDSchG

 Beantragung einer Steuerbescheinigung mit Kostenaufstellung, Originalrechnungen und 
Dokumentation der Maßnahme





Energieeinsparung und Anwendung erneuerbarer 
Energien bei Baudenkmälern





Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert am 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 732)

§ 7 Grenzen der Erhaltungspflicht

(1) Erhaltungsmaßnahmen können nicht verlangt werden, soweit die Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich 
unzumutbar belastet.

(2) Ein Eingriff in ein Kulturdenkmal ist zu genehmigen, soweit

1. der Eingriff aus wissenschaftlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt,
2. ein öffentliches Interesse anderer Art, zum Beispiel

a) die nachhaltige energetische Verbesserung des Kulturdenkmals,
b) der Einsatz erneuerbarer Energien oder
c)  die Berücksichtigung der Belange von alten Menschen und Menschen mit Behinderungen, 
das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff 
zwingend verlangt oder

3. die unveränderte Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich unzumutbar belastet.



Gebäudeenergiegesetz (GEG)
vom 01.11.2020

§ 105 Baudenkmäler und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund von Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts besonders 
geschützter Bausubstanz oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes die Substanz oder das Erscheinungsbild beeinträchtigt oder andere Maßnahmen 
zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen, kann von den Anforderungen dieses Gesetzes abgewichen 
werden.



Erlass des Ministerium für Wissenschaft und Kultur/ 
oberste Denkmalschutzbehörde

1. Einen allg. Vorrang des Umweltschutzes vor dem Denkmalschutz gibt es nicht.

2. Vielmehr ist die Vereinbarkeit in jedem Einzelfall zu überprüfen. (…) 
In diese Prüfung sind auch Alternativplanungen einzubeziehen.

3. Bei geringfügigen Beeinträchtigungen der Anlagen, die höchsten 10 % der Dachfläche in Anspruch nehmen,  
darf eine auf die Lebensdauer befristete denkmalrechtliche Genehmigung erteilt werden, wenn sie reversibel
montiert werden und die Denkmalsubstanz nicht zerstört.





Voraussetzungen

1. Das Bauteil trägt nur nachrangig zum denkmalwerten Erscheinungsbild und Denkmalwert bei
2. Alternativen der Gewinnung sind an dem Baudenkmal nicht umsetzbar
3. Eine Tragfähigkeit des Daches ist sicherzustellen
4. Eine Dachentwässerung ist sicherzustellen
5. Eine sichere Brandbekämpfung und der bauliche Brandschutz sind sicherzustellen
6. Die Anlagen müssen kompakt, orthogonal in einem ruhigen Verlegemuster angeordnet sein
7. Gemeinschaftsanlagen, mind. gemeinschaftliche Planungen mit Nachbarn
8. Ausreichend Abstand zum Dachrand
9. Flacher oder kein Aufstellwinkel
10. Dunkle, matte Farbe der Module und Tragrahmen






